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Norm

StGB §111

Rechtssatz

Der Umstand allein, dass das vorgeworfene Verhalten bei Strafe verboten ist, reicht nicht aus, es als unehrenhaft zu

quali2zieren. Auch der mit den rechtlich geschützten Werten verbundene Mensch kann einmal, ohne dadurch diese

Qualifikation zu verlieren, ein Gesetz übertreten.
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